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Happy Easter -
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Der beliebteste Ring 
mit Ultra-GripTM

Retentionsspitzen

Neu

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen, 
kostenfreien Beratungstermin: 
Fon 00800 88 55 22 88
WhatsApp 0171 991 00 18
www.bluesafety.com/FruehlingD
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Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. 
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Mit SAFEWATER und 
dem Full Service sorgen 
Sie dauerhaft für eine 
zuverlässig hygienische 
Wasserqualität!

*Angebot gültig bis zum 
30.4.2021 für SAFEWATER 
Neukunden. 
Weitere Informationen 
finden Sie beim Angebot.

Biofilmen den Kampf 
ansagen und insgesamt 
bis zu 1.680 € RABATT 

sichern!*

FRÜHJAHRSPUTZ FÜR 
DIE WASSERWEGE. 

Vereinbaren Sie Ihren 
kostenfreien Beratungs
Fon 00800 88 55 22 88

Mit SAFEWATER und 
dem Full Service sorgen 
Sie dauerhaft für eine 
zuverlässig hygienische 
Wasserqualität!

*Angebot gültig bis zum *Angebot gültig bis zum 
30.4.2021 für SAFEWATER 30.4.2021 für SAFEWATER 

Biofilmen den Kampf 
ansagen und insgesamt 
bis zu 1.680 € RABATT 

sichern!* #HYGIENEOFFENSIVE

BERLIN – Mehr Qualität und Transpa-
renz, bessere Leistungen und stärkere 
Vernetzung in der Versorgung: Für die 
Krankenhäuser soll eine umfassende 
Qualitätsoffensive  gestartet  werden 
und die Versicherten sollen von verbes-
serten Leistungen profi tieren. Das sind 
die zentralen Ziele des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
Gesundheitsversorgung (Gesundheits-
versorgungsweiterentwicklungsgesetz 
– GVWG)

„Wir haben in der Pandemie immer 
wieder akute Maßnahmen zur Unter-
stützung des Gesundheitssystems er-
griffen. Aber es gibt auch eine kontinu-
ierliche, langfristig angelegte Arbeit, 
um das Gesundheitswesen strukturell 
zu verbessern und auf die 20er-Jahre 
vorzubereiten“, so der Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn.

Der Gesetzesentwurf kann auf der 
Website des Bundesgesundheitsminis-
teriums eingesehen werden. 

Quelle: BMG

BERLIN – 57.000 Euro brutto im Jahr 
– so hoch liegt derzeit das durch-
schnittliche Jahresgehalt von Beschäf-
tigten  in  Deutschland.  Die  höchsten 
Gehälter erzielen Ärzte (89.500 Euro), 

Finanzexperten (73.800 Euro), wie bei-
spielsweise  Vermögensberater  oder 
Controller, und Juristen (68.600 Euro). 
Bei den Branchen führen Deutschlands 
Schlüsselindustrien das Ranking an: 
Auf Platz 1 liegen Banken (69.600 
Euro), dicht gefolgt von der Pharma-
industrie (69.500 Euro), der Automobil-
branche (68.500 Euro) und dem Che-
miesektor (66.200 Euro). Das zeigt der 
StepStone Gehaltsreport 2021, für den 
die Online-Jobplattform zum zehnten 
Mal in Folge Gehälter von rund 250.000 
Arbeitnehmern in Deutschland ausge-
wertet hat.

„Das Gehalt ist ein Schlüsselfaktor 
bei der Entscheidung für einen Job. Und 
doch ist Gehalt in Deutschland immer 
noch ein Tabuthema. Das verunsichert 

Arbeitnehmer. Sie wissen häufi g nicht, 
welches Gehalt sie in ihrem Job errei-
chen können – und Arbeitgeber sorgen 
zu selten für Transparenz“, sagt André 
Schaefer,  Gehaltsexperte  bei  Step-
Stone. „Wir wollen beiden Seiten mehr 
Orientierung geben. Mit dem Gehalts-
report zeigen wir, welche Gehälter in 
den einzelnen Branchen, Berufsgrup-
pen oder Regionen im Durchschnitt ge-
zahlt werden. Außerdem geben wir ab 
dem 10. März bei allen Jobs auf Step-
stone.de Gehaltsspannen an. So fi nden 
Menschen und Unternehmen künftig 
schneller und besser zusammen. Denn 
Menschen sind eher bereit, sich auf 
einen Job zu bewerben, wenn sie kon-
krete Gehaltsinformationen erhalten.“

Die  wichtigsten  Ergebnisse  im 
Überblick
• Region: Hessen verteidigt seine Spit-

zenposition
• Führungskräfte verdienen 16 Prozent 

mehr als der Durchschnitt
• Bildung: Wer studiert, verdient im 

Schnitt 34 Prozent mehr
• Studiengang:  Mediziner  erzielen 

sechsstelliges Gehalt
• Unternehmensgröße: Konzerne zah-

len besser als Start-ups 

Quelle: StepStone
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Dauerhaft weichbleibend
und perfekt unterfüttern
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Deutschlands 
schönste 

Zahnarztpraxis.
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Ärzte sind die Spitzenreiter
Gehaltsreport 2021: So viel verdienen die Deutschen.

GVWG-
Entwurf 
Für mehr Leistung 
und mehr Qualität.

MÜNSTER – Versorgungsforschung: Was ist das 
überhaupt? Diese Frage hört Institutsleiter Prof. Dr. 
Sebastian-Edgar Baumeister nicht zum ersten Mal – 
und beantwortet sie in einem Satz: „Allgemein 
gesagt, nehmen wir den medizinischen Alltag ins 
Visier.“ Daran arbeitet Prof. Baumeister mit einem 
fünfköpfi gen Team nun in Münster, mit dem großen 
Ziel, die Forschung und Lehre in der Zahnmedizin 
stärker zu verwissenschaftlichen: Die Medizinische 
Fakultät der Universität Münster (WWU) hat dem 
neu berufenen Professor die Leitung eines Institutes 
mit den Schwerpunkten Versorgungs- und epidemio-
logische Forschung übertragen. 

In Münster will er Behandlungsmodelle auf 
Basis vorhandener Krankenkassendaten anfertigen. 
Diese Modelle sollen adaptiv sein, also anpassungs-
fähig, sodass jede Zahnärztin und jeder Zahnarzt 
damit seine Kontroll- und Nachsorgeintervalle indi-
vidueller auf die Patienten abstimmen kann. 

Ebenso wie in der Humanmedizin ist es auch in 
der Zahnmedizin seit einigen Jahren der Ansatz, die 
Studiengänge noch wissenschaftlicher zu gestalten. 
Fachgebiete wie die Epidemiologie oder Statistik 
sind Bestandteile der neuen, seit 2020 geltenden 

Approbationsordnung sowie des Nationalen Kom-
petenzbasierten Lernzielkataloges Zahnmedizin. 

Wechselwirkungen von Zahn- 
und systemischen Erkrankungen

Im Bereich der epidemiologischen Forschung 
wird die Arbeitsgruppe Wechselwirkungen von 

Zahn- und systemischen Erkrankungen untersuchen. 
Dafür gibt es jetzt schon viele Anknüpfungspunkte 
zu anderen Kliniken und Instituten innerhalb und au-
ßerhalb der Zahnmedizin. Beispielsweise sind chro-
nische Entzündungsreaktionen im Mundraum – her-
vorgerufen durch die enorme Anzahl an Mikroorga-
nismen – oftmals Ursache von Herz- oder sogar 
Nervenerkrankungen. Dieser Schwerpunkt auf der 
Untersuchung kausaler Zusammenhänge in der 
Zahnmedizin ist bislang einmalig in Deutschland.

Gemeinsam mit Partnerpraxen und Partnerklini-
ken sollen Modelle und Behandlungsregister zur Ri-
sikobewertung und Früherkennung von Krankheiten 
erstellt werden, so zur Parodontitis. „Je früher man 
anhand solcher Modelle den Schweregrad erkennen 
kann, desto besser kann behandelt werden“, erklärt 
Baumeister. Neben einer deutlichen Steigerung des 
Behandlungserfolges sei auch eine fi nanzielle Er-
sparnis bei den Krankheitskosten möglich.

Für den Dekan der Medizinischen Fakultät der 
WWU, Prof. Frank Ulrich Müller, ist das neue Institut 
eine „höchst erfreuliche Verstärkung unserer Zahn-
medizin“. 

Quelle: Universitätsklinikum Münster

„Mehr Studien, mehr Statistik, 
mehr Wissenschaft“
An der Uni Münster entsteht das bundesweit erste Institut für Versorgungsforschung in der Zahnmedizin.

Leitet das neue Institut für Versorgungsforschung in der 
Zahnmedizin: Prof. Dr. Sebastian-Edgar Baumeister. (Foto: 
privat)

STARTSCHUSS: ParoSwiss Deutschland GmbH gegründet
Die ParoSwiss liefert das komplette Sortiment an Zahnprophylaxe- 
Produkten aus nachhaltiger Produktion mit hohen Schweizer Qua-
litätsmerkmalen nun auch nach Deutschland. www.paroswiss.de

EVENT: Implantologische Fortbildung 
21.  Experten symposium  /  IMPLANTOLOGY  START  UP 
2021 – Die implantologische Fortbildungsveranstaltung  
fi ndet am 7. und 8. Mai 2021 in Marburg statt.

WISSENSCHAFT: Zahnhalsdefekte
Der Cervix dentis wird weder durch Schmelz noch durch die Alveole 
geschützt. Zahnschäden am Zahnhals verraten Ernährungs-, Knirsch- 
und Putzgewohnheiten. Von Dr. Walter Weilenmann, Wetzikon/CH.

© Defl et/Shutterstock.com
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Editorische Notiz 
(Schreib weise männlich/
weiblich/divers)

Wir bitten um Verständnis, dass 
– aus Gründen der Lesbarkeit – 
auf eine durchgängige Nennung 
der männlichen und weiblichen 
Bezeichnungen verzichtet wurde. 
Selbstverständlich beziehen sich 
alle Texte in gleicher Weise auf 
Männer und Frauen.

„Zündstoff“
Am 25. September ist Tag der Zahn-
gesundheit. In diesem Jahr steht Paro-
dontitis im Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit. Das Motto lautet: „Gesund 
beginnt im Mund – Zündstoff!“

Europatag der BZÄK
Der 16. Europatag fi ndet am 14. April als Online-Ver-
anstaltung statt. Im Fokus stehen Gesetzesinitiativen 
der  EU-Kommission  zur 
„Schaffung  einer  europä-
ischen Gesundheitsunion“. 

Corona-Impfverordnung
Zahnärzte und ihre Teams sind aktuell 
in die zweite Prioritätengruppe der 
Impfverordnung eingeordnet worden, 
somit gleichauf mit niedergelassenen 
Ärzten.

eZahnarztausweis
eHBA für Zahnärzte: Die Herstellung des 
eZahnarztausweises erfolgt durch die 
zugelassenen Anbieter D-Trust GmbH, 
Medisign GmbH, SHC+CARE und T-Sys-
tems International GmbH.

Auf den Punkt …

Zahlen des Monats

44,5 
2020 lag der Frauenanteil in der Zahnmedizin in 
Deutschland bei 44,5 Prozent. Prognostiziert wird für 
2025 eine Steigerung auf 46,2 bis 50,4 Prozent.

74,7
Im Jahr 2019 waren drei von vier Müttern (74,7 Pro-
zent) in Deutschland mit mindestens einem Kind unter 
18 Jahren erwerbstätig.

50.000
Röntgen in Zahnarztpraxen: Jährlich müssen mehr als 
50.000 in der Zahnheilkunde Tätige ihre Fachkunde 
bzw. Kenntnisse im Strahlenschutz aktualisieren.

BERLIN – Die Berufsgenossenschaft für das Gesund-
heitswesen und die Wohlfahrtspfl ege (BGW) regis-
trierte für das Jahr 2020 insgesamt 19.774 melde-
pfl ichtige Verdachtsanzeigen auf COVID-19 als Berufs-
krankheit. Die wenigsten davon in der Zahnmedizin, 
die meisten beim Klinikpersonal.

Insgesamt wurden der BGW bis zum Jahresende 
9.005 Verdachtsfälle aus Kliniken gemeldet, 6.819 
aus der Pfl ege, 1.448 aus Beratung und Betreuung, 
1.038 aus der Medizin, 480 aus der Kinderbetreuung, 
356 aus berufl icher Rehabilitation und Werkstätten, 
281 aus Therapeutischen Praxen, 262 Sonstige und 
85 Verdachtsfälle aus der Zahnmedizin.

Es habe sich gezeigt, dass sich mit besseren 
Schutzmaßnahmen die Zahl der gemeldeten Fälle im 
Herbst gegenüber dem Beginn der Pandemie trotz der 
höheren Zahl von Infi zierten in der Gesamtbevölke-
rung reduziert habe, so die BGW. Die Hygienekon-
zepte in Kliniken, Pfl ege und Praxen scheinen als 
Schutz vor einer Corona-Ansteckung weitgehend zu 
wirken.

Hier kommen die bereits vor Corona sehr hohen 
Hygienestandards, wie z. B. die intraorale Absaugung 
mit hoher Durchfl ussrate, für die Zahnmedizin zum 
Tragen. Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) verweist 
zudem auf die umfangreich zusätzlich ergriffenen 
Maßnahmen zum Patientenmanagement in den Pra-
xen. 

Quelle:
BZÄK/Klartext 02/21

COVID-19 als 
Berufskrankheit
BGW registriert 2020 nur 85 Verdachts-
fälle aus der Zahnmedizin.

BERLIN – Die Patientenbeauftragte 
der Bundesregierung, Prof. Dr. Claudia 
Schmidtke, verweist neuerdings auf 
ihrer Internetpräsenz auch direkt auf 
die gemeinsame Website der Zahn-
ärztlichen Patientenberatung von Kas-
senzahnärztlicher Bundesvereinigung 
(KZBV) und Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK). Reichweite und Bekanntheits-
grad  des  Beratungsangebotes  der 
Zahnärzteschaft werden damit weiter 
erhöht.

Infofi lm 
mit Gebärdensprache

Zudem hat die Patientenbeauf-
trage der Bundesregierung in Zusam-
menarbeit mit KZBV und BZÄK eine 
spezielle Version des Informationsfi lms 
zur Zahnärztlichen Patientenberatung 
mit Gebärdensprache erstellt. Der neue 
Clip kann auf der Seite der Patienten-

beauftragten, über die Seite der Zahn-
ärztlichen Patientenberatung und über 
die Websites von Kassenzahnärztlicher 

Bundesvereinigung und Bundeszahn-
ärztekammer abgerufen werden. 

Quelle: KZBV und BZÄK

Reichweite und Bekannheits-
grad werden erhöht
Patientenbeauftragte der Bundesregierung verlinkt auf Zahnärztliche Patientenberatung.

Prof. Dr. Claudia Schmidtke, Patientenbeauftragte der Bundesregierung.

© Jan Kopetzky

BERN – Seit über 80 Jahren pfl egen die Schweiz und 
Deutschland eine erleichterte gegenseitige Anerkennung von 
berufl ichen Abschlüssen. Um die bewährte Praxis auch in Zu-
kunft weiterführen und auf zusätzliche Bereiche ausdehnen 
zu können, haben Martina Hirayama, Staatssekretärin für Bil-
dung, Forschung und Innovation, und die deutsche Bildungs-
ministerin Anja Karliczek ein neues Abkommen unterzeichnet, 
das am 3. Februar 2021 vom Bundesrat genehmigt worden 
war. Die bestehende Vereinbarung wird damit modernisiert 
und erweitert.

Die  wirtschaftlichen  Verflechtungen  zwischen  der 
Schweiz und Deutschland sind eng, und die grenzüberschrei-
tende Mobilität von qualifi zierten Arbeitskräften ist entspre-
chend groß. Deshalb ist es wichtig, dass berufl iche Qualifi ka-
tionen für die Berufsausübung und für den Zugang zu Weiter-
bildungen im jeweils anderen Land als gleichwertig anerkannt 
werden. Die Schweiz und Deutschland haben aus diesem 

Grund ihre bestehende Vereinbarung modernisiert. Das neue 
Abkommen spiegelt die Entwicklungen in der Berufsbildung 
in beiden Ländern und erweitert den Anwendungsbereich. 
Mehr Inhaber von berufl ichen Abschlüssen sollen dadurch in 
Zukunft von erleichterten Bedingungen und Verfahren für die 
Feststellung der Gleichwertigkeit profi tieren.

Das bilaterale Abkommen mit Deutschland ergänzt das 
bestehende europäische System der Anerkennung von Be-
rufsqualifi kationen, an dem die Schweiz wie die meisten euro-
päischen Länder teilnimmt. Es stützt sich auf die besonders 
enge Verwandtschaft der Berufsbildungssysteme der Schweiz 
und Deutschlands und das gemeinsame Verständnis der Be-
deutung und Qualität der Berufsbildung. Mit diesem Beitrag 
zur Durchlässigkeit der verwandten Bildungssysteme setzen 
die beiden Länder auch ein Signal zur Stärkung der dualen 
Berufsbildung auf nationaler und internationaler Ebene. 

Quelle: Der Bundesrat

Anerkennung von 
berufl ichen Abschlüssen
Die Schweiz und Deutschland unterzeichnen neues Abkommen.

© NINA IMAGES/Shutterstock.com
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BERLIN – Seit Oktober 2020 sind Videosprechstunden, Videofall kon-
ferenzen und Telekonsile auch in der vertragszahnärztlichen Versorgung 
im Einsatz. Die neuen technischen Möglichkeiten sind sehr effi zient und 
bringen viele Vorteile – für Zahnarztpraxen und Patienten gleichermaßen. 

Um Zahnärzten den Umgang mit den Leistungen zu erleichtern, hat 
die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) die Broschüre Video-
sprechstunden, Videofallkonferenzen und Telekonsile in der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung – Die wichtigsten Informationen für Zahnarzt-
praxen veröffentlicht. Die Publikation zeigt Vertragszahnärzten und Pra-
xisteams anschaulich auf, welche technischen Anforderungen und Vo-
raussetzungen beachtet werden müssen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
bieten einen leicht verständlichen Überblick, etwa auf dem Weg von der 
analogen in die digitale Sprechstunde. Transparente Hinweise erleichtern 
zudem die Abrechnung mit gesetzlichen Krankenkassen. 

Hohe Relevanz bei der Versorgung Infi zierter
Martin Hendges, stellv. Vorsitzender des Vorstands der KZBV, betonte 

erneut die Relevanz solcher Anwendungen für die zahnärztliche Versor-
gung: „Digitale Lösungen werden für Praxen und Patienten im Behand-
lungsalltag immer wichtiger. Überaus hilfreich ist hier zum Beispiel die 
Videosprechstunde. Der Verzicht auf unmittelbaren physischen Kontakt von 
Behandler und Patient – soweit sinnvoll und machbar – fi ndet auch einen 
Anwendungsbereich in Ausnahmesituationen wie derzeit in der Corona-
Pandemie, vor allem bei der Versorgung infi zierter und unter Quarantäne 
gestellter Personen. Vor diesem Hintergrund muss unbedingt über die wei-
tere Ausdehnung von Videoanwendungen auf die Versorgung aller Versi-
cherten nachgedacht werden.“ 

Erhebliche Erleichterungen mit 
diesen  technischen  Innovationen 
gehen  insbesondere  für  vulnerable 
Patientengruppen wie Pfl egebedürf-
tige und Menschen mit Beeinträch-
tigung einher, aber auch für be-
treuende Angehörige oder Pfl egeper-
sonal. „Etwa wenn lange Anfahrts-
wege vermieden oder der Bedarf 
dafür zumindest verringert werden 
kann“, sagte Hendges. 

Die Broschüre kann auf der Web-
site der KZBV als PDF-Datei kostenfrei 
abgerufen werden. Unter www.kzbv.
de/videosprechstunden  stellt  die 
KZBV weitere wichtige Informationen 
zu  Videosprechstunden,  Videofall-
konferenzen, Telekonsilen und auch 
zu Anbietern solcher digitalen Dienst-
leistungen zur Verfügung. 

Quelle: KZBV

Elektronische 
Patientenakte (ePA) 
Zwei neue Flyer für Zahnarztpraxen und Patienten.

BERLIN – Am 11. Februar 2021 kamen die neu gewählten Dele-
gierten der Berliner Zahnärztekammer zur konstituierenden Sitzung 
zusammen, unter ihnen die fünf Vertreterinnen der ersten Berliner 
Liste des Verbands der ZahnÄrztinnen – Dentista e.V. Ganz oben 
auf der Tagesordnung: Die Wahl des Vorstands. Dr. Karsten Heege-
waldt (Verband der Zahnärztinnen und Zahnärzte von Berlin) wurde 
als Präsident bestätigt, die neue Vizepräsidentin ist mit Zahnärztin 
Barbara Plaster eine Vertreterin der Dentista-Liste. Zusammen mit 
Dr. Juliane von Hoyningen-Huene und ZÄ Irina Hahn, die als Beisit-
zerinnen gewählt wurden, stellt Dentista damit drei von acht Vor-
standssitzen – so viel wie kein anderer der vertretenen fünf Ver-
bände. Insgesamt umfasst der neu gewählte Vorstand drei Männer 
und fünf Frauen und ist damit erstmals mehrheitlich weiblich.

„Endlich ist es gelungen: Der Vorstand der Berliner Zahnärzte-
kammer spiegelt in seiner Zusammensetzung die Realität in der 
Zahnärzteschaft wider“, so ZÄ Barbara Plaster, seit vielen Jahren 
Dentista-Mitglied. Der neu gewählte Vorstand repräsentiere nun 
mit vielen jungen Kolleginnen und Kollegen eine neue Generation, 
der es am Herzen liege, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Als eine 

weitere zentrale Aufgabe der kommenden Legislatur hat Plaster 
eine Angleichung der Rechte von Ärzten und Zahnärzten ausge-
macht: „Die letzten Monate haben gezeigt, dass Zahnärztinnen 
und Zahnärzte in der Wahrnehmung von Öffentlichkeit und Politik 
den Ärzten klar nachstehen – ein absolut unhaltbarer Zustand. 
Eine adäquate fachliche und gesellschaftliche Anerkennung muss 
endlich auch im Alltag Einzug halten und sich in angepassten Re-
gelungen ausdrücken.“ 

Auch Dr. Juliane von Hoyningen-Huene, die bereits seit zehn 
Jahren als FVDZ-Mitglied im Vorstand der Zahnärztekammer ver-
treten war, ist bereit für die neue Herausforderung. Die Zusammen-
setzung des neu gewählten Vorstands widerlege klar die häufi g 
formulierte These, es gäbe einfach zu wenig Frauen, die sich stan-
despolitisch engagieren wollen. „Berlin hat gezeigt, wie es gehen 
kann. Mir liegt nun besonders am Herzen, die Identifi kation der 
Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Zahnärztekammer zu stärken 
und in ihr die starke Partnerin zu sehen, die sie ist.“ 

Quelle: VdZÄ

Berliner Zahnärztekammer hat gewählt 
Neuer Vorstand so weiblich wie noch nie.

Infos zur 
Fachgesellschaft

V. l. n. r.: Dr. Juliane v. Hoyningen-Huene, MSc, ZÄ Barbara Plaster, ZÄ Irina Hahn.

BERLIN – Seit Oktober 2020 sind Vi-
deosprechstunden, Videofall konferenzen 
und Telekonsile auch in der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung im Einsatz. 
Die neuen technischen Möglichkeiten 
sind sehr effi zient und bringen viele Vor-
teile – für Zahnarztpraxen und Patienten 
gleichermaßen. 

Um Zahnärzten den Umgang mit den 
Leistungen zu erleichtern, hat die Kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) 
die Broschüre Video sprechstunden, Video-
fallkonferenzen und Telekonsile in der ver-
tragszahnärztlichen Versorgung – Die 
wichtigsten Informationen für Zahnarzt-
praxen veröffentlicht. Die Publikation zeigt 
Vertragszahnärzten und Praxisteams an-
schaulich auf, welche technischen Anfor-
derungen und Voraussetzungen beachtet 
werden müssen. Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen bieten einen leicht verständlichen 
Überblick, etwa auf dem Weg von der 
analogen  in  die  digitale  Sprechstunde. 
Transparente Hinweise erleichtern zudem 
die Abrechnung mit gesetzlichen Kranken-
kassen. 

Hohe Relevanz 
bei der Versorgung Infi zierter

Martin Hendges, stellv. Vorsitzender 
des Vorstands der KZBV, betonte erneut 
die Relevanz solcher Anwendungen für 

die zahnärztliche Versorgung: „Digitale Lö -
sungen werden für Praxen und Patienten 
im Behandlungsalltag immer wichtiger. 
Überaus hilfreich ist hier zum Beispiel die 
Videosprechstunde. Der Verzicht auf un-

mittelbaren physischen Kontakt von Be-
handler und Patient – soweit sinnvoll und 
machbar – fi ndet auch einen Anwendungs-
bereich in Ausnahmesituationen wie der-
zeit in der Corona-Pandemie, vor allem bei 
der Versorgung infi zierter und unter Qua-

rantäne gestellter Personen. Vor diesem 
Hintergrund muss unbedingt über die wei-
tere Ausdehnung von Videoanwendungen 
auf die Versorgung aller Versicherten nach-
gedacht werden.“ 

Erhebliche Erleichterungen mit diesen 
technischen Innovationen gehen insbeson-
dere für vulnerable Patientengruppen wie 
Pfl egebedürftige und Menschen mit Be-
einträchtigung einher, aber auch für be-
treuende Angehörige oder Pfl egeperso -
nal. „Etwa wenn lange Anfahrtswege ver-
mieden oder der Bedarf dafür zumindest 
verringert werden kann“, sagte Hendges. 

Die Broschüre kann auf der Website 
der KZBV als PDF-Datei kostenfrei abgeru-
fen werden. Weitere wichtige Informatio-
nen zu Videosprechstunden, Videofallkon-
ferenzen, Telekonsilen und auch zu Anbie-
tern solcher digitalen Dienstleistungen 
stellt die KZBV unter www.kzbv.de/video-
sprechstunden zur Verfügung. 

Quelle: KZBV

Digitale Lösungen im Behandlungsalltag 
Aktuell: Broschüre der KZBV mit Informationen für Zahnarztpraxen erschienen.
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10. Wo finde ich als Zahnärztin bzw. Zahnarzt  
  Informationen zum Thema? 

Informationen zur ePA erhalten Sie bei Ihrer Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung sowie auf den Informationsseiten der gematik  
unter https://gematik.de/epa/gesundheitsfachpersonal. 

11. Wo finden meine Patientinnen und Patienten 
Informationen zur ePA?

Informationen zur ePA erhalten Patientinnen und Patienten  
bei ihrer Krankenkasse sowie auf den Informationsseiten der 
gematik unter http://gematik.de/epa/patienten.

12. Wie erhält mein Patient seine ePA? 
Jeder Versicherte erhält automatisch von seiner gesetzlichen 
Krankenkasse Informationen zur Einrichtung der ePA. Die 
Krankenkasse legt nur auf Wunsch des Versicherten eine ePA 
an. Zusätzlich bieten Krankenkassen ihren Versicherte eine 
ePA-App zum Download an, über die Versicherte ihre ePA mit 
einem Smartphone oder Tablet eigenständig nutzen können.

13. Wie informiere ich meine Patientin bzw. mei-
nen Patienten über die Einführung der ePA?

Für detaillierte Fragen können Sie Ihre Patientin bzw. Ihren 
Patienten an ihre bzw. seine jeweilige Krankenkasse verweisen.

14. Wer ist für mich als Zahnärztin bzw. Zahnarzt 
Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner 
bei Fragen zur elektronischen Patientenakte? 

Ihr erster Ansprechpartner zu Fragen rund um die elektronische 
Patientenakte ist die Kassenzahnärztliche Vereinigung Ihres 
Landes.

weis, elektronische Rezepte oder der für die Patientinnen und 
Patienten bestimmte Teil einer elektronischen Krankschreibung
in ihr gespeichert werden können. 

2. Bin ich als Zahnärztin bzw. Zahnarzt verpflich-
tet, eine elektronische Patientenakte zu befül-
len, wenn meine Patientin oder mein Patient 
das wünscht?

Damit die elektronische Patientenakte auf einem aktuellen 
Stand bleibt, ist es wichtig, dass Sie als Zahnärztin bzw. Zahn-
arzt die Daten in der ePA bei Änderungen des Gesundheits-
stands oder des Behandlungsverlaufs aktualisieren.

Dementsprechend müssen Sie als Zahnärztin bzw. Zahnarzt 
die Daten auf Wunsch der Patientin bzw. des Patienten hin ak-
tualisieren. Bei Änderungen des Notfalldatensatzes oder des 
elektronischen Medikationsplans, die auf der elektronischen 
Gesundheitskarte gespeichert werden, ist darauf zu achten, 
dass auch diese Dokumente in der ePA aktualisiert werden.

nicht mehr aktuell ist und durch eine aktuellere Version  
ersetzt werden soll.

5. Gibt es eine Vergütung für die Beteiligung 
an der ePA? 

Für die Übermittlung von medizinischen Daten aus der kon-
kreten aktuellen Behandlung in die elektronische Patienten-
akte erhalten die an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Leistungserbringer sowie Krankenhäuser ab 
dem 1. Januar 2021 über einen Zeitraum von zwölf Monaten
eine einmalige Vergütung je Erstbefüllung in Höhe von
10,00 Euro pro Versicherter bzw. Versichertem, gemäß
§ 346 SGB V. Über die Änderungen im BEMA bzw. der GOZ 
informiert Sie die Kassenzahnärztliche Vereinigung Ihres 
Landes. 

6. Meine Patientinnen und Patienten haben 
kein Smartphone bzw. nutzen keine App, 
bin ich in diesem Fall verpflichtet, ihre Pa-
tientenakte stellvertretend zu verwalten?

Auch Versicherte ohne Smartphone können eine ePA nut-
zen und sollten sich dafür an ihre Krankenkasse wenden.
Patientinnen und Patienten können Sie als Zahnärztin bzw. 
Zahnarzt direkt in Ihrer Praxis berechtigen, ihre ePA zu lesen 
und zu befüllen. Notwendig hierfür sind die elektronische 

Gesundheitskarte und eine persönliche PIN von der Kran-
kenkasse. Danach können Sie das gewünschte Dokument 
hochladen, wodurch in einer anderen Praxis auf Wunsch 
der Patientin bzw. des Patienten ebenfalls auf diese Doku-
mente zugegriffen werden kann.

Zahnärztinnen und Zahnärzte müssen die ePA nur mit  
Daten aus dem konkreten aktuellen Behandlungskontext 
befüllen.

7. Gibt es die ePA auch für Kinder?
Ja, jede/r gesetzlich Versicherte hat einen Anspruch auf 
eine elektronische Patientenakte. Bis zum 16. Lebensjahr 
eines Kindes wird die ePA von einer sorgenberechtigten 
Vertreterin bzw. einem sorgeberechtigten Vertreter verwaltet.

8. Wo, wie und durch wen wird mein Praxis-
team bzw. werden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in meiner medizinischen 
Einrichtung für den Umgang mit der ePA 
geschult?

Für Schulungen zum Umgang mit den ePA-Funktionen in 
Ihrem Praxisverwaltungssystem wenden Sie sich bitte an 
den Hersteller. Dieser sollte Ihnen und Ihrem Personal ent-
sprechende Informationsangebote zur Verfügung stellen. 
Darüber hinaus können Sie sich zur elektronischen Patien-
tenakte und zu anderen Themen rund um die Digitalisierung
Ihrer Praxis und Ihres Praxisalltags durch CME-Kurse fort-
bilden.

9. Wo bekomme ich technische Hilfe, wenn 
etwas nicht funktioniert? 

Ihre erste Anlaufstelle zu technischen Problemen mit der 
elektronischen Patientenakte ist Ihr IT-Dienstleister.

3. Welche Angaben, Daten und Dokumente 
finde ich in der ePA, welche nicht? 

Es gibt viele medizinisch relevanten Inhalte, mit denen die 
elektronische Patientenakte befüllt werden kann. Beispiele
sind ein elektronischer Medikationsplan, ein Notfalldaten- 
satz oder Arztbriefe. Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie  
andere an der Behandlung beteiligte Berufsgruppen (z. B.  
in einer Apotheke oder einem Krankenhaus) können in der 
ePA alle Dokumente speichern, die für die Behandlung 
relevant sind, sofern die Patientin oder der Patient dies 
wünscht.

4. Ersetzt die elektronische Patientenakte 
meine Dokumentenverwaltung in der  
Zahnarztpraxis? Kann ich Dokumente in  
der ePA löschen?

Die Primärdokumentation für Sie als Zahnärztin bzw. Zahn-
arzt ist und bleibt Ihre Dokumentation in Ihrem Praxisver-
waltungssystem. Die ePA ist eine Sekundärdokumentation, 
mit der Sie medizinisch relevante Dokumente finden kön-
nen, die in anderen medizinischen Einrichtungen erstellt
wurden. Wenn Sie die Informationen aus einem Dokument 
in der ePA in Ihre Anamnese einfließen lassen, können 
Sie sich dieses Dokument herunterladen und als Kopie lo-
kal speichern. Umgekehrt können Sie medizinisch relevan-
te Dokumente als Kopie in die elektronische Patientenakte 
hochladen. Zudem entscheidet die Patientin bzw. der Pati-
ent, welche Dokumente in ihre ePA aufgenommen
werden und welche nicht. Wird ein Dokument in der ePA
gelöscht, dann wird es nur dort gelöscht, und Ihr lokales 
Original oder Ihre lokale Kopie bleiben erhalten.

Im Übrigen können Sie nach Rücksprache mit Ihrer Pati-
entin bzw. Ihrem Patienten ein Dokument aus der ePA 
löschen. Das kann z. B. der Fall sein, wenn ein Dokument 

›››

F A Q  Z U R  E I N F Ü H R U N G  D E R  E P A  F Ü R  Z A H N Ä R Z T I N N E N ,
Z A H N Ä R Z T E  U N D  M E D I Z I N I S C H E  E I N R I C H T U N G E N 

Was Zahnärztinnen und Zahnärzte  
ab 2021 wissen müssen 

Ab 1. Juli 
2021 müssen 
nach dem 
Willen des 
Gesetzgebers 
alle Zahn-
arzt- und 
Arztpraxen 
die ePA in 
der Versor-
gung unter-
stützen. 

Videosprechstunden, Videofall- 
konferenzen und Telekonsile in der  
vertragszahnärztlichen Versorgung

Die wichtigsten Informationen für Zahnarztpraxen
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BERLIN – Wegen Corona ist das Hygienebewusstsein der Bevölke-
rung sehr hoch und die Hygienevorgaben der Behörden werden  
weitestgehend eingehalten. Das ergab eine deutschlandweite reprä-
sentative forsa-Umfrage im Auftrag der Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK). 92 Prozent der Befragten geben an, „voll und ganz“ oder 
„eher“ auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten, und 95 Pro-
zent räumen der Hygiene im Alltag einen hohen Stellenwert ein. Für 
eine deutliche Mehrheit ist dabei Corona ein wesentlicher Grund: 
86  Prozent achten mehr auf Hygiene als vor der Pandemie. Immer -
hin drei Viertel (76 Prozent) der Befragten gehen davon aus, dass sie 
die erhöhten Hygienestandards auch beibehalten werden, wenn die 
Pandemie vorbei ist.

AHA wird eingehalten,  
nicht ins Gesicht zu fassen, fällt schwer

Eingehalten werden von der Bevölkerung vor allem die soge-
nannten AHA-Regeln, also Maske tragen, Abstand halten und regel-
mäßiges Händewaschen. 75 Prozent tragen „immer“ einen Mund-
Nasen-Schutz, weitere 23 Prozent „meistens“. Auch das Abstandhal-
ten (immer: 51 Prozent, meistens: 45 Prozent) und Händewaschen 
(immer: 55 Prozent, meistens: 40 Prozent) wird von über 90 Prozent 
eingehalten. Schwerer fällt es den Befragten, sich nicht ins Gesicht  
zu fassen: Lediglich jedem zehnten Befragten (9 Prozent) gelingt dies 
immer, 59 Prozent zumindest meistens.

Die  Bundeszahnärztekammer  begrüßt  das  hohe  Hygiene-
bewusstsein der Bevölkerung. „Die Einhaltung von Hygienestan-
dards ist immer ein wichtiger Baustein gegen die Übertragung von 
Infektionskrankheiten. Es ist ermutigend, dass eine überwältigende 
Mehrheit der Bevölkerung die Hygienemaßnahmen im Kampf gegen 
Corona ernst nimmt und anwendet“, so Dr. Peter Engel, Präsident der 
BZÄK. 

Hohe Hygieneerwartungen an Praxen
Hoch sind die Hygieneerwartungen an die Arzt- und Zahnarzt-

praxen: Für 65 Prozent der Befragten sind hohe Hygienestandards in 
Arztpraxen sehr wichtig, bei Zahnarztpraxen sind es sogar 77 Pro-
zent. Kurze Wartezeiten und eine gute Praxisorganisation spielen für 
die meisten Patienten eine geringere Rolle, lediglich die Kompetenz 
des medizinischen Personals ist ihnen noch wichtiger als die Hygiene 
(89 Prozent). 

Das größte Vertrauen in Sachen Hygiene genießen die niederge-
lassenen Zahn- und Hausärzte. 88 Prozent der Befragten haben die 
Erfahrung, dass in Zahnarztpraxen besondere Hygienevorkehrungen 
getroffen werden, 84 Prozent vermu ten dies bei Allgemeinmedizi-
nern. Zum Vergleich: Von besonderen Hygienevorkehrungen in Kran-
kenhäusern gehen 65 Prozent der Befragten aus.

Für die BZÄK zeigt das Umfrageergebnis, dass der hohe Hy-
gieneaufwand in den Praxen deutlich wahrgenommen wird: „Wir 
hatten schon vor der Pandemie sehr hohe Hygienestandards in  
den Zahnarztpraxen, die nun noch einmal verschärft wurden. Es  
freut uns, dass dies von den Patientinnen und Patienten erkannt und 
gewürdigt wird“, so Engel. Die Zahnärztinnen und Zahnärzte haben 

sich eine Hygieneexpertise aufgebaut, von der in der 
Pandemie auch andere profitieren können. 

Arzttermine nicht verschieben
Obwohl sich die Patienten mit fast 90 Prozent 

regelmäßig zur zahnärztlichen Behandlung vorstel-
len, will allerdings wegen der Corona-Pandemie 
knapp die Hälfte der Patienten (45 Prozent) derzeit 
nur in dringenden Fällen zum Zahnarzt gehen. Tat-
sächlich haben jedoch nur 16 Prozent in jüngerer 
Zeit einen Termin abgesagt oder verschoben. Dr. 
Peter Engel rät davon ab, notwendige Termine beim 
Zahnarzt zu verschieben: „Eine Verunsicherung ist 
verständlich. Aber wir haben die ohnehin sehr 
hohen Hygienestandards in den Zahnarztpraxen 
noch einmal verschärft. Die Praxen sind sicher, das 
zeigen diverse Auswertungen. Wer einen Zahnarzt-
termin hat und infektfrei ist, sollte diesen wahrneh-
men, erst recht bei chronischen Erkrankungen. Auch 
die Vorsorge sollte man auf keinen Fall vernachläs-
sigen.“

Frauen disziplinierter, weniger Masken-
tragen im Osten und bei Jüngeren

Unterschiede beim Beherzigen der Hygienemaß-
nahmen gibt es zwischen Frauen und Männern, Ost 

und West sowie Jung und Alt. Während beispiels-
weise zwei Drittel der Frauen (64 Prozent) regelmä-
ßig und gründlich die Hände waschen, ist es bei den 
Männern lediglich die Hälfte (46 Prozent). Auch bei 
den anderen Hygienemaßnahmen sind Frauen diszi-
plinierter. In den östlichen Bundesländern tragen nur 
sechs von zehn Befragten (60 Prozent) immer eine 
Maske, in den westlichen Bundesländern sind es hin-
gegen 77 Prozent. Auch das Abstandhalten wird im 
Osten weniger beachtet: Jeder zweite Westdeutsche 
(54 Prozent) achtet immer auf den Abstand, im Osten 
ist es gut jeder Dritte (36 Prozent). Die Disziplin beim 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hängt auch vom 
Alter ab: Während 84 Prozent der Befragten über  
60 Jahre immer eine Maske tragen, sind es bei den 
18–29-Jährigen 65 Prozent.

Hintergrund:
Für die Umfrage wurden insgesamt 1.006 Bür-

gerinnen und Bürger ab 18 Jahren in Deutschland 
mithilfe des bevölkerungsrepräsentativen Online- 
Panels forsa.omninet befragt. Durchgeführt wurde 
die Umfrage vom 28. Januar bis zum 4. Februar 
2021. 

Quelle: BZÄK

Umfrage: Deutschland im Hygiene-Check
Hohe Erwartungen an Hygienestandards in Arzt- und Zahnarztpraxen.
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BOCHUM – Wenn bundesweit am  
10. März auf den Equal Pay Day (EPD) 
aufmerksam gemacht wird, dann müs-
sen Zahntechnikerinnen noch länger ar -
beiten, bis sie das Jahresgehalt ihrer 
männlichen Kollegen erreicht haben. 
Während die aktuelle Gehaltslücke zwi-
schen den Geschlechtern bundesweit 
durchschnittlich 18 Prozent beträgt, ver-
dienen Zahntechnikerinnen im Durch-
schnitt 23 Prozent weniger als Zahn-
techniker. Damit wäre der EPD in dieser 
Branche erst am 25. März. Darauf ver-
weist der Verband medizinischer Fach-
berufe  e.V.,  die  Interessenvertretung  
für Medizinische, Tiermedizinische und 
Zahnmedizinische Fachangestellte, der 
seit 2010 auch angestellte Zahntech-
niker beitreten können. 

Laut Entgeltatlas der Bundesagen-
tur für Arbeit lag der Bruttoverdienst 
(Median) für vollzeitbeschäftigte Zahn-

techniker 2019 bei 2.628 Euro. Im Ver-
gleich der Geschlechter erhielten Män-
ner in diesem Beruf 3.027 Euro und 
Frauen 2.332 Euro. Je älter die Beschäf-
tigten werden, desto größer wird die 
Lücke. Beträgt der Gehaltsunterschied 
kurz nach der Ausbildung bei unter 
25-Jährigen noch vier Prozent, so liegt 
er im Alter zwischen 25 und 54 be- 
reits bei 21 Prozent. Bei der Generation  
55 plus sind es 26 Prozent. 

Meisterabschluss
Und auch der Meisterabschluss 

trägt nur wenig zur Reduzierung der 
Gehaltslücke bei: Der Bruttoverdienst 
von Zahntechnikermeisterinnen wird 
mit 3.332 Euro angegeben, der ihrer 
männlichen Kollegen mit 4.016 Euro. 

„Dass die Zahntechnikbranche bei 
gleicher Ausbildung den Frauen 23 Pro-
zent weniger bezahlt als den Männern, 

sollte grundsätzlich zu denken geben“, 
bemerkt Karola Krell, Referatsleiterin für 
Zahntechnik im Verband medizinischer 
Fach berufe e.V. Sie sieht in fehlenden 

Tarifverträgen und damit fehlender 
Transparenz einen Grund für diese Ent-
wicklung. „Ein anderer Grund könnte 
sein, dass Arbeit geber bei Fortbildungs-

angeboten  und  Weiterqualifikationen 
eher Männer bevorzugen, da bei Frauen 
möglicher weise familienbedingte Aus-
fallzeiten be fürchtet werden. So landen 
viele Frauen letztlich in Arbeitsberei-
chen, zum Beispiel in der Kunststoff-
abteilung, in denen weniger Umsatz 
generiert werden kann und somit die 
Position für erfolgreiche Gehaltsver-
handlungen geschwächt wird. Hier ist 
auf der Arbeit geberseite ein Umdenken 
angebracht, und auch die Frauen in  
diesem Gesundheitshandwerk sollten 
sich mehr zutrauen. Immerhin sind  
sie mittlerweile in der Mehrzahl: Von 
55.000 Beschäftigten im Bereich Zahn-
technik werden laut Gesundheitsbe-
richterstattung des Bundes rund 32.000 
als weiblich angegeben.“ 

Quelle: 
Verband medizinischer Fachberufe e.V.

EPD ist in der Zahntechnik erst am 25. März 
Zahntechnikerinnen verdienen im Durchschnitt 23 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.
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MÜNCHEN – Für knapp jeden dritten Deutschen (31,3 Prozent) hat die Video
sprechstunde im Zuge der Pandemie an Bedeutung gewonnen. Rund zwei Drittel 
(61,3 Prozent) erwarten zudem, dass sie in den kommenden zwei Jahren noch rele
vanter wird. Dennoch fragen viele Patienten ihren Arzt weiter offline nach Rat. Das 
geht aus der repräsentativen Umfrage* „Datapuls 2021“ des PraxisWLAN und 
Kommunikationsdienstleisters Socialwave aus München hervor, der in Zusammen
arbeit mit dem Hamburger Marktforschungsinstitut Consumerfieldwork 1.005 Men
schen über 18 Jahre zur Digitalisierung des Gesundheitswesens befragt hat. „Die 
Studienergebnisse unterstreichen, dass Digitalformate seit Beginn der Pandemie 
Konjunktur haben – auch abseits der normalen Arbeitswelt. Viele erkennen durch 
Corona zum ersten Mal einen Sinn in telemedizinischen Behandlungsmöglichkei 
ten. Trotz der Aufgeschlossenheit hegt ein Großteil der Deutschen gleichzeitig Vor
behalte”, erklärt Felix Schönfelder, Geschäftsführer der Socialwave GmbH.

Die Pandemie hat das telemedizinische Angebot in das Bewusstsein der brei
ten Öffentlichkeit getragen. Mehr als die Hälfte der deutschen Versicherungsneh
mer (54,3 Prozent) versucht seit Beginn der Pandemie, Arztbesuche nach Möglich
keit zu vermeiden. Nur jeder Fünfte (19,1 Prozent) würde allerdings in den kom
menden zwölf Monaten im Krankheitsfall tatsächlich selbst einen Arzt per Video
schalte konsultieren. „Die Ergebnisse offenbaren eine Diskrepanz zwischen dem 
erkannten Nutzen und der Akzeptanz von Videosprechstunden. Das Angebot al
leine wird nicht ausreichen, um die Breite der Bevölkerung davon zu überzeugen, 
Videosprechstunden ergänzend zur klassischen Sprechstunde zu nutzen. Medizi
ner sind gefordert, ihren Patienten Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Visite 
aufzuzeigen – und gegebenenfalls dazu zu ermuntern, es auszuprobieren“, kon
statiert Schönfelder.

Akzeptanz steigern
In Deutschland können Ärzte bereits seit mehr als drei Jahren Videosprech

stunden durchführen und bei der Krankenkasse abrechnen lassen. Dennoch hat die 
Nachfrage nach Videokonsultationen erst durch die Pandemie deutlich zugelegt. 
Laut Trendreport des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutsch
land (Zi) wurden zwischen dem 4. März und 30. Juni 2020 in Deutschland ins
gesamt 1,24  Millionen Videosprech stunden durchgeführt, während es im Vorjah
reszeitraum wenige Tausend waren. Auch nach einem Jahr PandemieGeschehen in 
Deutschland bleibt viel Luft nach oben: Die Mehrheit der Deutschen (94,6 Prozent) 
hat bislang immer noch keine Videosprechstunde in Anspruch genommen. 

*  Insgesamt haben 1.005 Bürger im Alter von 19 bis 85 Jahren an der Befragung teilgenommen. 
49,6 Prozent (498) der Probanden sind weiblich, 50,4 Prozent (507) männlich. Die Befragten 
sind im Durchschnitt 50,6 Jahre alt), das Alter ist normalverteilt. 

Quelle: Socialwave

Videosprechstunden  
positiv bewertet –  
aber selten genutzt
Patientenumfrage „Datapuls 2021“ zur Akzeptanz  
von Videosprechstunden in Pandemiezeiten.

© Socialwave GmbH

© Socialwave GmbH
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Der Zahnhals ist der schwächste Teil des Zahnes. Weder der Schmelz 
noch die Alveole schützen ihn. Er wird chemisch angegriffen, weil der 
Speichel den nativen Hydroxylapatit durch Ionenaustausch zum wei-
cheren Chlorapatit verwandelt. Und er wird auch mechanisch ge-
schwächt durch die benachbarte Pulpahöhle und viel mehr noch 
beim Knirschen durch die Druck- und Zugkräfte. Sie beschleunigen 
den Ionenaustausch und lockern den Apatit. Die größte Schädigung 
erfolgt durch zu starkes Zähneputzen. Es reibt den Chlorapatit weg, 
sodass Hartsubstanz verloren geht und neuer Hydroxylapatit ange-
griffen wird. Diese drei Faktoren beeinflussen je nach ihrem Ausmaß 
die Form der Zahnhalsdefekte. Im einfachsten Fall verursacht alleine 
ein unphysiologischer Kaudruck eine Rezession ohne Substanzver-
lust. Zu häufiges Putzen schleift eine variabel tief ausgerundete 
Mulde in den Zahnhals. Und starkes Knirschen maximiert die Span-
nungsspitzen im Defektzentrum. Der Abrieb formt nun eine Kerbe 
(mit Linien- und Lochfraßkorrosion im Kerbgrund) und bildet den 
keilförmigen Defekt. Der Zahn beginnt sich unter Druck zu verbiegen, 
und unter Zug entstehen im Kerbgrund Mikrorisse und sichtbare 
Haarrisse. Beim keilförmigen Defekt muss die Zahnhalsfüllung gut 
verankert werden, sonst sprengt der Druck in der Kerbe die Füllung 
bald wieder weg. Im Alter verändert sich die Putzgewohnheit. Dann 
kann die Gingiva den Zahnhalsdefekt teilweise (und selten auch 
ganz) überwachsen.

Die chemische Korrosion
Apatit korrodiert im sauren, chlorhaltigen Medium. Die Säure 

greift an der Mineraloberfläche die Hydroxidionen an und protoniert 
sie zu Wasser. Fluorid- und Chloridionen füllen die entstandenen  
Defektstellen auf (Abb. 1). Fluor ist das elektronegativste Element im 
Periodensystem (Abb. 2, Elektronegativität = 3,98). Der Fluorapatit 
ist deshalb säurefester als der native Hydroxylapatit. Chlor hingegen 
ist weniger elektronegativ als Sauerstoff (3,16 resp. 3,44). Zudem 

passt sein großer Ionenradius weniger gut zur Geometrie des Apatits 
(181 statt 140 pm). Chlorapatit ist deshalb weicher als Hydroxylapa-
tit. Im Kerbgrund findet auch eine Redox-Korrosion von Ca++ mit Cl–, 
F– und OH– statt (Abb. 15 und 16).

Der korrosive Einfluss der Mechanik
Im Prinzip steckt ein Zahn wie ein Balken in einem fixen Lager. 

Gemäß der Balkentheorie bilden die Querkräfte ihre Zug- und Druck-
spitzen stets an der Oberfläche beim Lagerrand, also genau beim 
Zahnhals – und fördern hier natürlich den Ionenaustausch. Die Span-
nungsspitzen haben ein Maximum an der tiefsten Stelle des Zahn-
halsdefekts und ein zweites Maximum beim Schmelzrand (Kreise in 
Abb. 3). Zwischen diesen beiden Maxima ist der Abrieb oft beson-
ders groß (Abb. 18). Bei Deckbiss und Kreuzbiss breiten sich manch-
mal vor allem Zugspannungen aus. Sie werden von allfälligen Mikro-
rissen im Kerbgrund gestoppt. Deshalb entstehen Kerben mit einer 
horizontalen Flanke (Abb. 3 rechts, Abb. 16 links). Die Spannungen 
nehmen proportional zur Kaukraft, zur Länge der Krone, zur Tiefe des 
Defekts und zur Schlankheit des Zahns zu. So sind Querkräfte zum 
Beispiel 20 Prozent weniger wirksam, wenn eine 1 cm lange Krone 
durch Attrition der Schneidekante 2 mm kürzer wird (Abb. 10). Um-
gekehrt sind die Spannungen bei schlanken Zähnen mit langen Kro-
nen manchmal so hoch, dass eine Linien- und Lochfraßkorrosion 
sichtbar wird (Abb. 15 und 16).

Die Zugfestigkeit des Zahnhalses
Sobald ein Zahnhalsdefekt entsteht, gelangt inneres Dentin an 

die Oberfläche. Es besitzt mehr Dentintubuli als äußeres Dentin und 
ist entsprechend weicher (ganz außen: 10.000 Tubuli pro mm2, ganz 
innen: 50.000 Tubuli pro mm2). Deshalb wird mancher Defekt trotz 
schonenden Putzens langsam tiefer. Mit den Jahren nimmt auch die 
Brüchigkeit zu (Abb. 4). Die Zugfestigkeit von jungem, oberflächli-
chem Dentin beträgt 61 MPa, während altes Dentin peripulpär schon 
bei einer einzigen Zugspannung von nur 16 MPa Mikrorisse be-

kommt. Bei der zyklischen Belastung des Knirschens entscheidet je-
doch die Dauerfestigkeit. Sie liegt bei 30 Prozent der Zugfestigkeit. 
Das heißt, dass im hohen Alter das Dentin sogar schon bei chroni-
schem Knirschen wegen 5 MPa brechen kann. Die Mikrorisse wach-
sen schrittweise (Abb. 5). Wenn sie sich zu einem Haarriss verbinden, 
werden sie sichtbar (Abb. 18 und 19). Übrigens hat Komposit etwa 
die gleiche Zugfestigkeit und altersbedingte Brüchigkeit wie Dentin. 
Es lohnt sich also, auch bei Komposit auf die Querkräfte zu achten.

Topologie des Zahnhalses
Viele Skizzen symbolisieren ein Zahnlager mit dicken Wänden, 

die bei einer Querkraft den Druck der Wurzel durch Gegendruck auf-
halten (Abb. 6, blaue Pfeile = Druck). Die Alveole ist jedoch ein Zug-
lager. Denn die Sharpey’schen Fasern leiten die Kaukraft zu einem 
Zug nach oral, apikal und interdental um (Abb. 7, rote Pfeile = Zug). 

So halten sie jeden Druck von der Außenwand ab. Dies erlaubt ihr, 
ganz dünn zu bleiben (Abb. 8). Gerät sie unphysiologisch unter 
Druck, so reagiert sie mit einer Rezession, und unter Zug erzeugt sie 
sofort einen Schmerz (Selbstversuch: Drücken Sie mit einem Finger 
einen Frontzahn nach hinten!).

Abb. 9 zeigt die Lage der Pulpakammern. Diese befinden sich 
mitten in der Zahnhalsregion. Dadurch wird sie elastischer und bieg-
samer als die Krone und Wurzel, und deshalb entstehen beim Zahn-
hals stärkere mechanische Spannungen als überall sonst im Zahn.

Beispiele
Faktor Mechanik

Abb. 10 zeigt zwei Frontzähne mit massiver Attrition, die aber 
kaum geputzt werden. Folglich sind zwei Rezessionen ohne Sub-
stanzverlust entstanden. Die Rezessionen bedeuten, dass der 39-jäh-
rige Patient nicht nur Knirschbewegungen zur Seite macht, sondern 
auch nach vorne und zurück.

Abb. 11 zeigt einen mechanisch maximal überlasteten Zahn mit 
fataler Rissbildung im Zahnhals. Das Goldgerüst nimmt der Krone des 
3+ jede Elastizität. Zudem hat der Eckzahn eine sehr lange Wurzel 
und ist parodontal kerngesund (Zahnbeweglichkeit 0). Der Antago-
nist ruht auf einem Implantat ebenfalls ohne Elastizität. Der Patient 
ist 67-jährig, und die Dauerfestigkeit des Dentins in seinem Alter be-
trägt etwa 15 MPa. Die Kaukraft von 30 N auf dem VMK-Flieger ver-
ursacht via Hebelgesetz auf der mesialen Seite von 3+ einen Zug von 
20 N (Abb. 12, rot). Er verteilt sich auf ⅓ des Querschnitts, etwa 
10 mm2. Die übrigen 20 mm2 erfahren einen Druck, was gefahrlos ist 
(grün). Die Zugspannung beträgt also 20 N/10 mm2 = 2 MPa. Durch-
schnittlich knirscht jeder Mensch einmal pro Woche mit 300–600 N. 
Entsprechend erfährt der Eckzahn Zugkräfte von 200–400 N und 
Zugspannungen von 20–40 MPa, was die doppelte Dauerfestigkeit 
übertrifft. Auf der Bruchfläche verlaufen die Haarrisse somit alle quer 
zum Flieger. Nur ein Jahr nach Insertion des Implantates erschien der 
Patient mit der VMK-Arbeit in der Hand.

Zahnhalsdefekte,  
mit und ohne Kerbe
Zahnschäden am Zahnhals verraten Ernährungs-, Knirsch- und Putzgewohnheiten.  
Von Dr. med. dent. Walter Weilenmann, Wetzikon, Schweiz.

  Der Cervix dentis wird weder durch Schmelz noch durch die  
Alveole geschützt. Seine Oberfläche wird chemisch angegriffen und 
beim Knirschen durch die zyklischen Spannungen verändert. In der 
Folge kann gründliches Zähneputzen viel Hartsubstanz abschleifen.

1 2 3

Abb. 1: Der Ionenaustausch beim Hydroxylapatit. – Abb. 2: Ausschnitt aus dem Periodensystem (mit Elektronegativität und Ionenradius). – Abb. 3: links: 
Eine normale Kaukraft setzt den Zahnhals unter Druck (blauer Doppelpfeil); rechts: Der Zug (roter Doppelpfeil) stoppt bei einem Mikroriss im Kerbgrund.

Abb. 4: links: Elastisches Dentin (Patient 24-jährig); rechts: Sklerosiertes, 
brüchiges Dentin (Patient 76-jährig). Rote Pfeile: Hier beginnen die Mikro-
risse. – Abb. 5: Dank der Kollagenfasern bricht Dentin nur schrittweise. – 
Abb. 6: Intuitive, aber falsche Idee zur Mechanik der Alveole mit einem 
Druck nach labial (blaue Pfeile). – Abb. 7: Die Alveole ist ein Zuglager mit 
spannungsfreier Außenwand. Physiologischerweise verursacht die Kaukraft 
(FQ) nur Zugspannungen (rote Pfeile). Krone und Wurzel sind durch Schmelz 
und Alveole versteift, sodass die Kaukraft den Zahnhalsbereich wie ein 
Scharniergelenk beugen kann.
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Faktoren Säure und Putzen
Abb. 13 zeigt einen extrem kaltempfindlichen Zahn +7. Ursache 

ist ein breiter, flach ausgerundeter Zahnhalsdefekt. Die 74-jährige 
Patientin hat im Laufe einer Parodontaltherapie gelernt, den Zahn 
dreimal pro Tag mit Zahnpasta zu putzen. Sie putzt vor allem palati-
nal, wo auch die Zunge immer reibt. Der Molar hat keine okklusalen 
Schlifffacetten, aber offene Dentinkanäle im Zahnhalsdefekt. Der 
Defekt wurde praktisch ohne Präparation mit Komposit abgedeckt – 
mit sofortigem Erfolg, wie der Test mit dem Luftbläser eindrücklich 
zeigte. Erwähnenswert ist aber, dass die meisten Kaltempfindlichkei-
ten wegen einer okklusalen Überlastung entstehen. Ursache ist dann 
die am Apex mechanisch irritierte Pulpa. Diese benötigt bis zu zwei 
Wochen Erholungszeit.

Abb. 14 zeigt zwei symptomlose, großflächige und seichte Ero-
sionen über dem Zahnhals. Der 37-jährige Patient hat in seiner Ju-
gend sehr viel Coca-Cola Zero getrunken. Er putzt die Zähne seither 
sehr schonend, und die Defekte sind bis heute symptomlos geblieben 
und nicht tiefer geworden. Hingegen erodiert das Dentin in den Hö-
ckerspitzen immer mehr durch das Kaugut und zeigt anschaulich, wie 
weich Chlorapatit ist.

Faktoren Säure, Putzen und Mechanik
Abb. 15 zeigt eine Linien- und Lochfraßkorrosion (Patientin 

65-jährig). Der Zahnhalsdefekt ist sehr alt und war immer nur flach 
und unauffällig. Doch jetzt sind neue Ursachen hinzugetreten: die 
Dentinalterung und vermutlich auch eine Abnahme des Speichels 
und (vorübergehende) Zunahme des Knirschens.

Abb. 16 zeigt einen keilförmigen Defekt mit horizontaler Flanke 
bei einem unteren Frontzahn (Patient 64-jährig). Der ausgeprägte 
Deckbiss verursacht hohe Zugkräfte. Sie führen zu Mikrorissen im 
Kerbgrund und dehnen sie, während die zervikale Flanke spannungs-
frei bleibt.

Abb. 17 zeigt vier tiefe Zahnhalsdefekte bei 65+56 (Patientin 
59-jährig). Sie schmerzen bei kalten und sauren Speisen. Anamnes-
tisch sind verspannte Schultern seit 40 Jahren ein Dauerthema. Die 
Patientin kann dank Trimipramin gut schlafen, aber die Zahnhals-
defekte zeugen von starkem Bruxismus. Sie putzt die Zähne 1–2-mal 
täglich, seit einem Jahr mit fluoridfreier Zahnpasta. Eine zusätzliche 
Ursache ist das Fehlen von 4+−4. Diese haben zwei Wurzeln, und ohne 
deren Drucksensoren entsteht häufig ein besonders starker Bruxismus.

Abb. 18 und 19 zeigen Haarrisse im Kerbgrund zweier Zahnhals-
defekte (Patientinnen 56- und 51-jährig). Im Kerbgrund ist das Den-
tin manchmal etwas aufgeweicht, sodass dort der kleinste Rosen-
bohrer bei minimalem Anpressdruck feinen Staub exkavieren kann. 

Faktor Alter
Im Alter (Patient 76-jährig) nimmt der Schwung beim Zähneput-

zen ab. Dann erholt sich die Gingiva bei einer Rezession und beginnt 
nicht selten, über den Zahnhalsdefekt zu wachsen (Abb. 20). 

Dr. med. dent.  
Walter Weilenmann

Zentralstr. 4
8623 Wetzikon, Schweiz
Tel.: +41 44 9303303
w.weilenmann@hispeed.ch
www.zahnarztweilenmann.ch

Infos zum Autor

Abb. 8: Die papierdünne Außenwand einer Alveole. – Abb. 9: Die Elastifizierung der Zahnhalsregion durch die Pulpakammern. – Abb. 10: Rezessionen bei 
1+1 wegen Attrition. – Abb. 11: Rissbildung im Zahnhals wegen Überlastung. – Abb. 12: Hebelkräfte bei einer Fliegerkrone (Skizze Gabriel Weilenmann, 
Masch.-Ing., ETH). – Abb. 13: Flacher kaltempfindlicher palatinaler Zahnhalsdefekt. – Abb. 14: Flache symptomlose bukkale Zahnhalsdefekte. – Abb. 15: 
oben: Beginnende Kerbbildung durch eine Linienkorrosion bei Zahn 4+; unten: Lochfraßkorrosion im Kerbgrund. – Abb. 16: links: Keilförmiger Defekt  
bei −2; rechts: Impregum-Abdruck des Kerbgrunds mit Zeichen einer Lochfraßkorrosion. – Abb. 17: Tiefe Zahnhalsdefekte bei 65+56 wegen starkem Bruxis-
mus und fehlenden 4+−4. – Abb. 18: Haarriss im Kerbgrund eines vitalen 6+ mit maximalem Abrieb zwischen den beiden Spannungsmaxima des Schmelz-
randes und des Kerbgrundes. – Abb. 19: Haarriss im Kerbgrund eines devitalen −6. Der Aufbau wurde 2012 gemacht. Die Patientin kam seither nur noch zur 
Prophy laxe-Assistentin, welche ihr mehrmals eine sehr gute Mundhygiene attestiert hat. Unter einer Krone wäre der Haarriss kaum sichtbar geworden. – 
Abb. 20: Gingiva überwächst die Zahnhalsdefekte bei 54−. Man beachte den Zahnstein im Loch der Gingiva.
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BERLIN – Mehr Qualität und Transpa-
renz, bessere Leistungen und stärkere 
Vernetzung in der Versorgung: Für die 
Krankenhäuser soll eine umfassende 
Qualitätsoffensive  gestartet  werden 
und die Versicherten sollen von verbes-
serten Leistungen profi tieren. Das sind 
die zentralen Ziele des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
Gesundheitsversorgung (Gesundheits-
versorgungsweiterentwicklungsgesetz 
– GVWG)

„Wir haben in der Pandemie immer 
wieder akute Maßnahmen zur Unter-
stützung des Gesundheitssystems er-
griffen. Aber es gibt auch eine kontinu-
ierliche, langfristig angelegte Arbeit, 
um das Gesundheitswesen strukturell 
zu verbessern und auf die 20er-Jahre 
vorzubereiten“, so der Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn.

Der Gesetzesentwurf kann auf der 
Website des Bundesgesundheitsminis-
teriums eingesehen werden. 

Quelle: BMG

BERLIN – 57.000 Euro brutto im Jahr 
– so hoch liegt derzeit das durch-
schnittliche Jahresgehalt von Beschäf-
tigten  in  Deutschland.  Die  höchsten 
Gehälter erzielen Ärzte (89.500 Euro), 

Finanzexperten (73.800 Euro), wie bei-
spielsweise  Vermögensberater  oder 
Controller, und Juristen (68.600 Euro). 
Bei den Branchen führen Deutschlands 
Schlüsselindustrien das Ranking an: 
Auf Platz 1 liegen Banken (69.600 
Euro), dicht gefolgt von der Pharma-
industrie (69.500 Euro), der Automobil-
branche (68.500 Euro) und dem Che-
miesektor (66.200 Euro). Das zeigt der 
StepStone Gehaltsreport 2021, für den 
die Online-Jobplattform zum zehnten 
Mal in Folge Gehälter von rund 250.000 
Arbeitnehmern in Deutschland ausge-
wertet hat.

„Das Gehalt ist ein Schlüsselfaktor 
bei der Entscheidung für einen Job. Und 
doch ist Gehalt in Deutschland immer 
noch ein Tabuthema. Das verunsichert 

Arbeitnehmer. Sie wissen häufi g nicht, 
welches Gehalt sie in ihrem Job errei-
chen können – und Arbeitgeber sorgen 
zu selten für Transparenz“, sagt André 
Schaefer,  Gehaltsexperte  bei  Step-
Stone. „Wir wollen beiden Seiten mehr 
Orientierung geben. Mit dem Gehalts-
report zeigen wir, welche Gehälter in 
den einzelnen Branchen, Berufsgrup-
pen oder Regionen im Durchschnitt ge-
zahlt werden. Außerdem geben wir ab 
dem 10. März bei allen Jobs auf Step-
stone.de Gehaltsspannen an. So fi nden 
Menschen und Unternehmen künftig 
schneller und besser zusammen. Denn 
Menschen sind eher bereit, sich auf 
einen Job zu bewerben, wenn sie kon-
krete Gehaltsinformationen erhalten.“

Die  wichtigsten  Ergebnisse  im 
Überblick
• Region: Hessen verteidigt seine Spit-

zenposition
• Führungskräfte verdienen 16 Prozent 

mehr als der Durchschnitt
• Bildung: Wer studiert, verdient im 

Schnitt 34 Prozent mehr
• Studiengang:  Mediziner  erzielen 

sechsstelliges Gehalt
• Unternehmensgröße: Konzerne zah-

len besser als Start-ups

Quelle: StepStone
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Ärzte sind die Spitzenreiter
Gehaltsreport 2021: So viel verdienen die Deutschen.

GVWG-
Entwurf 
Für mehr Leistung 
und mehr Qualität.

MÜNSTER – Versorgungsforschung: Was ist das 
überhaupt? Diese Frage hört Institutsleiter Prof. Dr. 
Sebastian-Edgar Baumeister nicht zum ersten Mal – 
und beantwortet sie in einem Satz: „Allgemein 
gesagt, nehmen wir den medizinischen Alltag ins 
Visier.“ Daran arbeitet Prof. Baumeister mit einem 
fünfköpfi gen Team nun in Münster, mit dem großen 
Ziel, die Forschung und Lehre in der Zahnmedizin 
stärker zu verwissenschaftlichen: Die Medizinische 
Fakultät der Universität Münster (WWU) hat dem 
neu berufenen Professor die Leitung eines Institutes 
mit den Schwerpunkten Versorgungs- und epidemio-
logische Forschung übertragen. 

In Münster will er Behandlungsmodelle auf 
Basis vorhandener Krankenkassendaten anfertigen. 
Diese Modelle sollen adaptiv sein, also anpassungs-
fähig, sodass jede Zahnärztin und jeder Zahnarzt 
damit seine Kontroll- und Nachsorgeintervalle indi-
vidueller auf die Patienten abstimmen kann. 

Ebenso wie in der Humanmedizin ist es auch in 
der Zahnmedizin seit einigen Jahren der Ansatz, die 
Studiengänge noch wissenschaftlicher zu gestalten. 
Fachgebiete wie die Epidemiologie oder Statistik 
sind Bestandteile der neuen, seit 2020 geltenden 

Approbationsordnung sowie des Nationalen Kom-
petenzbasierten Lernzielkataloges Zahnmedizin. 

Wechselwirkungen von Zahn- 
und systemischen Erkrankungen

Im Bereich der epidemiologischen Forschung 
wird die Arbeitsgruppe Wechselwirkungen von 

Zahn- und systemischen Erkrankungen untersuchen. 
Dafür gibt es jetzt schon viele Anknüpfungspunkte 
zu anderen Kliniken und Instituten innerhalb und au-
ßerhalb der Zahnmedizin. Beispielsweise sind chro-
nische Entzündungsreaktionen im Mundraum – her-
vorgerufen durch die enorme Anzahl an Mikroorga-
nismen – oftmals Ursache von Herz- oder sogar 
Nervenerkrankungen. Dieser Schwerpunkt auf der 
Untersuchung kausaler Zusammenhänge in der 
Zahnmedizin ist bislang einmalig in Deutschland.

Gemeinsam mit Partnerpraxen und Partnerklini-
ken sollen Modelle und Behandlungsregister zur Ri-
sikobewertung und Früherkennung von Krankheiten 
erstellt werden, so zur Parodontitis. „Je früher man 
anhand solcher Modelle den Schweregrad erkennen 
kann, desto besser kann behandelt werden“, erklärt 
Baumeister. Neben einer deutlichen Steigerung des 
Behandlungserfolges sei auch eine fi nanzielle Er-
sparnis bei den Krankheitskosten möglich.

Für den Dekan der Medizinischen Fakultät der 
WWU, Prof. Frank Ulrich Müller, ist das neue Institut 
eine „höchst erfreuliche Verstärkung unserer Zahn-
medizin“. 

Quelle: Universitätsklinikum Münster

„Mehr Studien, mehr Statistik, 
mehr Wissenschaft“
An der Uni Münster entsteht das bundesweit erste Institut für Versorgungsforschung in der Zahnmedizin.

Leitet das neue Institut für Versorgungsforschung in der 
Zahnmedizin: Prof. Dr. Sebastian-Edgar Baumeister. (Foto: 
privat)

STARTSCHUSS: ParoSwiss Deutschland GmbH gegründet
Die ParoSwiss liefert das komplette Sortiment an Zahnprophylaxe- 
Produkten aus nachhaltiger Produktion mit hohen Schweizer Qua-
litätsmerkmalen nun auch nach Deutschland. www.paroswiss.de

EVENT: Implantologische Fortbildung 
21.  Experten symposium  /  IMPLANTOLOGY  START  UP 
2021 – Die implantologische Fortbildungsveranstaltung  
fi ndet am 7. und 8. Mai 2021 in Marburg statt.

WISSENSCHAFT: Zahnhalsdefekte
Der Cervix dentis wird weder durch Schmelz noch durch die Alveole 
geschützt. Zahnschäden am Zahnhals verraten Ernährungs-, Knirsch- 
und Putzgewohnheiten. Von Dr. Walter Weilenmann, Wetzikon/CH.

© Defl et/Shutterstock.com

DTG0221_01_Titel.indd   1 17.03.21   08:07

No. 2/2021 · 18. Jahrgang · Leipzig, 26. März 2021

DENTAL TRIBUNE D-A-CH-Edition

Die Mundspülung mit dem Plus
Curaprox Perio plus ist eine bahnbrechende Familie chlorhexidin-
haltiger Antiseptika, aber anders als Sie sie bisher kannten. Das 
„Geheimnis“ ist der Inhaltsstoff Citrox.

„Ceramic Implants – State of the Art“
Die International Society of Metal Free Implantology e.V. (ISMI) 
lädt am 7. und 8. Mai 2021 zu ihrer 6. Jahrestagung in das Hotel 
InterContinental nach Düsseldorf ein.

Zahntechnik einmal andersherum
Full-Guided-Surgery- und All-on-4/6-Konzepte geben Zahntech-
nikern die Möglichkeit, die optimale Implantatposition mitzube-
stimmen. Von ZTM Karoline Fischer-Brestrich.

KÖLN – Die Verbände BAH, BPI, 
BVMed,  VDDI,  MedicalMountains, 
SPECTARIS und fordern in einer ge-
meinsamen Initiative, das Abkommen 
zur gegenseitigen Anerkennung von 
Medizinprodukten (Mutual Recognition 
Agreement  –  MRA)  zwischen  der 
Schweiz und der EU zeitnah zu aktuali-
sieren, um negative Auswirkungen auf 
die Patientenversorgung und die euro-
päische Medizinprodukte-Industrie zu 
verhindern. Die notwendige Aktualisie-
rung des MRA ist aufgrund der sto-
ckenden Verhandlungen zur  EU-Medi-
zinprodukte-Verordnung (MDR), die ab 
26. Mai 2021 gilt, noch nicht vollzogen.

Beseitigung  
von Handelshemmnissen

Zwischen der EU und der Schweiz 
besteht ein MRA, das Medizinprodukte- 
Herstellern aus der EU und der Schweiz 
den  Zugang  zum  gesamten  europä-
ischen Markt nach den aktuell gelten-
den Richtlinien über Medizinprodukte 
(MDD) und über aktiv implantierbare 

medizinische Geräte (AIMDD) ermög-
licht. „Das MRA leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zur Beseitigung tech-
nischer Handelshemmnisse für beide 
Seiten“, so die Verbände in einem ge-
meinsamen Schreiben an die Länder-
ebene.

Neuer Rechtsrahmen  
erforderlich

Das aktuelle Problem: Mit MDR- 
Geltungsbeginn am 26. Mai 2021 wer-
den die bis dahin geltenden Richtlinien 
aufgehoben,  sodass  eine  Anpassung 
des MRA an den neuen Rechtsrahmen 
erforderlich ist. „Allerdings ist das  
MRA aus sachfremden politischen Er-
wägungen heraus bis jetzt noch nicht 
rechtsverbindlich aktualisiert worden“, 
monieren die Experten der Verbände. 
„Wenn das Abkommen nicht im Mai 
2021 aktualisiert oder zumindest Über-
gangsbestimmungen, welche den ge-
genseitigen Marktzugang ermöglichen, 
definiert werden, sind erhebliche Stö-
rungen der medizinischen Versorgung 

im EU-Binnenmarkt mit direkten Aus-
wirkungen  auf  die  Patientenversor-
gung und die Wirtschaft in der Schweiz 
und  der  EU  zu  erwarten.  Dies  ist 
alarmierend, denn bis zum Geltungs-
beginn der MDR bleibt nur noch wenig 
Zeit.“

Auswirkungen einer fehlenden 
MRA-Aktualisierung

Laut  einer  aktuellen  Branchen-
studie der Schweizer Medizintechnik- 
Industrie gehen 46 Prozent der Medi-
zinprodukte-Exporte  (5,5 Milliarden 
Schweizer  Franken)  aus  der  Schweiz  
in die EU. Wichtigstes Exportziel ist 
Deutschland mit 1,9 Milliarden Schwei-
zer  Franken.  Auch  der  Warenverkehr 
von der EU in die Schweiz ist mit einem 
Volumen von 3,2 Milliarden Schweizer 
Franken äußerst bedeutsam.

„Noch  profitieren  beide  Seiten  
vom ungehinderten Warenfluss. Dieser 
würde  allerdings  erheblich  gestört, 
sollte das MRA nicht rechtzeitig aktua-
lisiert werden“, warnen die Verbände 

BAH, BPI, BVMed, MedicalMountains, 
SPECTARIS und VDDI.

Betroffen von den Auswirkungen 
auf die medizinische Versorgung wären 
vor allem Produkte für die Notfall-, 
Trauma- und Diabetesversorgung sowie 
Produkte für die Dialyse und chronische 
Atemwegserkrankungen. Insbesondere 
vor  dem  Hintergrund  der  aktuellen  
COVID-19-Pandemie  muss  sicherge-
stellt sein, dass keine Versorgungseng-
pässe mit Medizinprodukten entstehen 
und Behandlungen für Risikopatienten 
ausreichend gewährleistet sind.

Im Interesse der öffentlichen Ge-
sundheit und der europäischen Wirt-
schaft braucht Europa nach Ansicht  
der deutschen Industrieverbände daher 
dringend eine rechtsverbindliche Ak-
tualisierung des MRA mit der Schweiz, 
„zumindest aber eine rechtssichere, 
pragmatische  Anwendung  bestehen- 
der Übergangsbestimmungen, um be-
stehende Lieferketten für Medizinpro-
dukte in Europa bis zur vollständigen 
Aktualisierung des MRA zu sichern.“ 

Quelle: VDDI

Zusammenarbeit zwischen  
der EU und der Schweiz
„Medizinprodukte-Abkommen mit der Schweiz muss aktualisiert werden.“

LUXEMBURG – Im Gesundheitswesen 
dürfen EU-Staaten auch Tätigkeiten er-
lauben, die nur einen Teil eines be-
stimmten Berufsbilds abdecken. Nach 
einem  am  25.  Februar  verkündeten  
Urteil  des  Europäischen  Gerichtshofs 
(EuGH) gilt das auch für die Kernberufe 
wie Ärzte und Krankenpflege, bei 
denen  die  Länder  zur  gegenseitigen 
Anerkennung der Ausbildung verpflich-
tet sind. Damit bestätigten die Luxem-
burger Richter entsprechende Regelun-
gen in Frankreich.

Die Ausbildung für verschiedene Ge-
sundheitsberufe ist EU-weit vereinheit-
licht, und die Staaten erkennen ihre Ab-
schlüsse daher gegenseitig an. Das gilt 
etwa für Ärzte und Zahnärzte, Pflege-
berufe, Hebammen, Apotheker und Tier-
ärzte. In Frankreich haben insbesondere 
Zuwanderer die Möglichkeit, eine Zulas-
sung nur für Teilbereiche solcher Tätigkei-
ten zu bekommen, wenn ihre Ausbildung 
nicht dem vollen Berufsbild entspricht.

Dagegen klagen mehrere Berufs-
verbände, etwa Kieferchirurgen, Labore 
und Apotheker. Sie meinen, bei Beru-
fen, bei denen EU-Recht die gegensei-
tige Anerkennung der Abschlüsse vor-
sieht, könne es nur ein „Alles oder 
Nichts“ geben. Ein „partieller Zugang“ 
sei ausgeschlossen.

Dem widersprach nun der EuGH. 
Die entsprechende Richtlinie unter-
scheide  zwischen  den  Berufen  und  
den Personen. Letztere dürften nicht 
mit  unnötigen  „Mobilitätshindernis-
sen“ konfrontiert werden. Das wäre 
aber der Fall, wenn eine Ausbildung, 
die nur einen Teil der Ausbildung für 
einen der Gesundheitsberufe umfasst, 
im Gastland nicht anerkannt würde.

Eine Ergänzung der Richtlinie aus 
2013 sehe einen partiellen Zugang 
daher ausdrücklich vor. Voraussetzung 
seien eine entsprechende Qualifizie-
rung und die Trennbarkeit der an-
erkannten  Tätigkeit  vom  restlichen 
Beruf. Aus Gründen des Allgemeininte-
resses sei es aber im Einzelfall zulässig, 
die Anerkennung zu verweigern. 

Quelle: www.medinlive.at

KÖLN – Die Vorbereitungen für die Internationale Dental- 
Schau (IDS) laufen auf Hochtouren. Die ursprünglich für März 
2021 angesetzte internationale Leitmesse der Dentalbranche 
findet aufgrund der aktuellen Pandemie in diesem Jahr vom 
22. bis 25. September 2021 statt. 

Positive Resonanz
Mit der nun erfolgten Bereitstellung der Online-Anmel-

dung gehen die Planungen in die heiße Phase. Fast alle be-
reits für März angemeldeten Unternehmen haben ihre Teil-
nahme auch für die neu terminierte Veranstaltung bestätigt. 
Zudem liegen aktuell zahlreiche Anfragen von Unternehmen 
vor, die zum Märztermin aussetzen wollten, nun aber die ver-
änderte Terminkonstellation als wichtiges Zeichen für eine 
erfolgreiche, richtungsweisende Branchenentwicklung sehen. 

Hybrides Messeformat
Dabei wird die IDS erstmalig als hybrides Messeformat 

stattfinden. Neben der Präsenzausstellung bietet die digitale 
Plattform IDSconnect Informationen über Produkte sowie 
Systemlösungen und ermöglicht das Streaming von Webina-
ren, Pressekonferenzen, Events sowie Eins-zu-eins-Kommu-
nikation mit Kunden. Die Gesellschaft zur Förderung der  
Dental-Industrie mbH (GFDI), Wirtschaftsunternehmen des 
Verbandes der Deutschen Dental-Industrie e.V. (VDDI) und 
die Koelnmesse sind überzeugt, dass die Messe Ende Septem-
ber von der zu erwartenden verbesserten Gesundheitslage 
und den damit verbundenen Erleichterungen im Reiseverkehr 
nachhaltig beeinflusst wird.

Gute Vorbereitung
Bis zum Start der 39. IDS haben alle Aussteller sechs Mo-

nate Zeit, ihre Präsenz und ihren digitalen Auftritt auf der 
Weltleitmesse vorzubereiten und Innovationen voranzutrei-
ben. Die Verlegung der IDS in den September 2021 ermöglicht 
Ausstellern und Besuchern, wieder in einen physischen und 

persönlichen Austausch zu treten und das ausgeprägte Ge-
meinschaftsprinzip, das die Dentalbranche seit Jahrzehnten 
ausmacht, erneut live zu erleben. Die Aussicht auf einen 
kraftvollen und wirtschaftlich attraktiven Re-Start nach der 
Corona-Pandemie ist somit gegeben.

Aussteller der IDS und interessierte Unternehmen können 
ab sofort bequem und benutzerfreundlich das Online-Anmelde-
verfahren unter https://anmeldung.ids-cologne.de/ nutzen. 

Quelle: Koelnmesse

Kein „Alles oder Nichts“ 
bei Gesundheitsberufen
Europäischer Gerichtshof entscheidet  
gegen klagende Berufsverbände.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
Ab sofort online verfügbar: Anmeldeunterlagen für IDS 2021 mit IDSconnect im September.

ANZEIGE
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Abb. 4: © M. Giannini et al.; Abb. 5: © K. J. Koester et al.; 
andere Abbildungen: © W. Weilenmann
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WASHINGTON – Tritt Zahnfl eischblu-
ten auf, liegt die erste Empfehlung oft 
darin, die eigene Mundhygiene zu über-
prüfen. Doch auch ein Mangel an Vita-
min C kann dafür verantwortlich sein. 

Dies fand jetzt Dr. med. dent. Phi-
lippe Hujoel, praktizierender Zahnarzt 
und Professor für Mundgesundheits-
wissenschaften an der Universität Wa-
shington, im Rahmen einer umfangrei-
chen Studie heraus. Veröffentlicht wur-
den die Ergebnisse in der Fachzeitschrift 
Nutrition Reviews.

Das Team um Prof. Hujoel wertete 
die Daten aus 15 klinischen Studien mit 
1.140 überwiegend gesunden Teilneh-
mern sowie Daten von 8.210 US-Bür-
gern aus, die im Rahmen einer offi ziel-
len Befragung zu ihrem Gesundheits-
zustand interviewt wurden. Die Aus-
wertung zeigte, dass Zahnfl eischbluten 
und Blutungen im Auge immer mit ei-
nem niedrigen Vitamin-C-Spiegel ver-
bunden waren. Wurde die tägliche 
Aufnahme an Vitamin C erhöht, ging 
die Blutungsneigung zurück. Die For-

scher zogen aus diesen Erkenntnissen 
auch Rückschlüsse auf die Blutungs-
neigung im Gehirn, im Herzen und in 
den Nieren. 

Kein Novum: Zahnfl eischbluten 
als biologischer Marker 
des Vitamin-C-Spiegels

Ein Vitamin-C-Mangel als Ursache 
für Zahnfl eischbluten ist der Wissen-
schaft schon lange bekannt, im Laufe 
der Zeit habe man laut Prof. Hujoel 
jedoch die Aufmerksamkeit mehr auf 
eine Behandlung der Blutungen durch 
Zähneputzen und Zahnseide gelenkt, 
als auf die eigentliche Problematik.

Hujoel empfi ehlt, rohe Paprika oder 
Kiwis in die Ernährung aufzunehmen. 
Wer keine schmackhaften Lebensmittel 
fi ndet, die reich an Vitamin C sind, der 
sollte seine Ernährung um 100 bis 200 
Milligramm Vitamin C pro Tag ergänzen. 
Auch bei speziellen Diäten wie der Pa-
leo-Diät kann die Aufnahme von Vita-
min C zu gering sein, da Früchte wie 
Kiwis oder Orangen viel Zucker enthal-

ten und bei einer kohlenhydratarmen 
Ernährung vermieden werden.

Fazit für die Zahnmedizin
„Wenn  Sie  bemerken,  dass  Ihr 

Zahnfl eisch blutet, sollten Sie nicht nur 
darüber nachdenken, mehr zu putzen. 
Sie sollten versuchen, herauszufi nden, 
warum Ihr Zahnfl eisch blutet. Vitamin-

C-Mangel  ist  ein  möglicher  Grund“, 
verfasst Prof. Hujoel sein Fazit mit Blick 
auf Zahnfl eischbluten bei leichtem Son-
dieren sowie einer Gingivablutungsten-
denz. Der Autor gibt jedoch Folgendes 
zu bedenken: „Eine Standardverschrei-
bung von Mundhygiene und anderen 
parodontalen Interventionen zur Be-
handlung von mikrovaskulären Patho-

logien, selbst wenn sie teilweise wirk-
sam bei der Umkehrung von Zahn-
fl eischbluten ist, ist riskant, weil sie 
die potenzielle Morbidität und Morta-
lität, die mit den systemischen mikro-
vaskulären Pathologien verbunden sind,
nicht berücksichtigt.“ 

Quelle: ZWP online

Zahnfl eischbluten kann Zeichen von Vitamin-C-Mangel sein
Tägliche Aufnahme von Vitamin C ermöglicht Rückgang der Blutungsneigung.

KENILWORTH – Der US-Pharmakonzern Merck & Co. (MSD) berichtet von ermu-
tigenden ersten Ergebnissen bei der Entwicklung seines COVID-19-Medikaments 
Molnupiravir. Das Medikament habe bei Testpersonen nach fünftägiger Behandlung 
deren Virenlast erheblich reduziert, teilten MSD und sein Partner Ridgeback Bio-
therapeutics Anfang März in den USA mit. „Diese vorläufi gen Ergebnisse ermutigen 
uns“, erklärte Ridgeback-Arzneimittelchefi n Wendy Painter.

MSD hatte im Januar seine Arbeit an der Herstellung von Corona-Impfstoffen 
eingestellt, treibt aber die Entwicklung von zwei COVID-19-Medikamenten voran. 
Sowohl Molnupiravir als auch das zweite Präparat, MK-711, können eingenommen 
werden.

Die vorläufi gen Ergebnisse basieren auf der 2a-Test-Phase, bei der 202 
COVID-19-Patienten, die sich nicht im Krankenhaus befanden, das Medikament 
verabreicht wurde. In vier Fällen habe es starke Nebenwirkungen gegeben, doch 
hätten diese nicht mit dem Medikament in Zusammenhang gestanden, teilten die 
Unternehmen weiter mit.

Der Leiter der Studie, William Fischer von der Universität North Carolina, sprach 
von vielversprechenden Resultaten. Sollten diese in weiteren Studien bestätigt wer-
den, könne dies „bedeutsame Folgen für die öffentliche Gesundheit haben“. 

Quelle: www.medinlive.at

Ermutigende 
Testergebnisse 
COVID-19-Medikament von Merck & Co.

Sie sollten 
versuchen, 
herauszufi n-
den, warum 
Ihr Zahn-
fl eisch blutet.
Prof. Hujoel

© Mongkolchon Akesin/Shutterstock.com

© Alona Siniehina/Shutterstock.com
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Welche analogen und digitalen Schlüsselqualifi kationen sind heute und morgen für 
die abnehmbare Prothetik erforderlich? Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten wer-
den gebraucht, einen wie auch immer hergestellten Zahnersatz fachgerecht beurtei-
len zu können? Gestritten wurde und wird über diese Fragen nach wie vor. Die 
ernsthaft geführte Diskussion darüber gehört auf jeden Fall dazu. Sie ist essenziell 
für unser Selbstverständnis als Handwerk und ebenso für die zahntechnische Ver-

sorgungsqualität. Welche Inhalte eine zeitgemäße Qualifi zierung mit Blick auf die 
Automatisierung zahntechnischer Arbeitsabläufe in der Berufsausbildung und 
damit zukünftig in Laboren und Berufsschulen vermittelt werden sollen, ist das Ziel 
der aktuellen Überarbeitung des Ausbildungsrahmenplans von 1997. Startschuss 
hierfür war im Zentralverband des Deutschen Handwerks am 29. November 2019 in 
Berlin. Es wird auch deshalb höchste Zeit, darin Essenzielles zu erhalten und Neues 
zu ergänzen, weil die Bevölkerung immer älter wird, ihre eigenen Zähne oder die 
„Dritten“ länger braucht. Zahntechnik ist und bleibt erstaunlich notwendig.

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, sagte der deutsche Bundeskanzler 
Helmut Schmidt einmal. Die Vision grundsätzlich zu verdammen, war vermutlich 
nicht seine Absicht. Gerade er war im Denken und Handeln von Werten geleitet. 
Auch die Zahntechnik braucht ihre Vision, und zwar als Handwerk, um als solches 
zu bestehen, um junge Menschen für sie zu begeistern und diejenigen, die diesen 
Beruf ausüben, weiterhin zu faszinieren, sich darin fortzubilden, sich zu entwickeln 
und davon auch satt werden zu können. Mit kompetentem Kopf und versierten 
Händen kann man analog und digital arbeiten, manuell oder maschinell Zahnersatz 
festsitzend oder abnehmbar konstruieren, fertigen und kontrollieren. Man muss 
heute beides können. Ohne solche Köpfe und Hände geht nirgendwo nichts. Des-
halb ist Zahntechnik als Werk der Hand mit Wert zu begreifen. Das Digitale nutzen, 
wenn Maschinen es qualitativ besser können. Automatisierte Fertigungszeiten ge-
nerieren Zeit für Arbeiten, die man besser selbst in die Hand nimmt. Zahntechnische 
Leistungen sind Einzelanfertigungen und sollten diese Bezeichnung verdienen. Die 
erforderliche Kompetenz reift im Kopf und in den Händen nach der Ausbildung. Sie 
reift in den Situationen, in denen gemeinsam mit dem Kunden am Behandlungs-
stuhl gestanden und genau hingesehen wird. Das auf diese Weise geschulte Auge 
lernt, klinische Situationen in zahntechnische Lösungen noch besser umzusetzen. 

Handwerk ist unverzichtbar
Wenn im Labor CAD/CAM-Systeme noch keine oder nicht zufriedenstellende 

abnehmbare Lösung generieren können, komplexe Nacharbeit erforderlich ist oder 
Systeme ausfallen, schlägt die Stunde des Handwerks. Müssen die Hände dann 
mangels geschulter und geübter Kenntnisse und Fertigkeiten in den Schoß gelegt 
werden, ist es das Ende. Sollten letztlich zu wenige Zahntechniker da sein, um 
Zähne sachgerecht mit den Händen aufstellen, Verankerungselemente, Prothesen-
körper und -sättel planen, anpassen, modellieren, farblich charakterisieren und fer-
tigstellen sowie auch qualitativ beurteilen zu können, dann wäre zu wenig Hand-
werk vorhanden, nicht nur für die abnehmbare Prothetik. 

CANDULOR AG
Tel.: +41 44 8059000 · www.candulor.com

Vor zehn Jahren wurde die dentisratio GmbH in Potsdam ge-
gründet. Sie betreut seither Zahnarztpraxen im gesamten 
Bundesgebiet mit ihren Leistungen in der zahnärztlichen 
Abrechnung und Verwaltung in allen Bereichen der Zahnme-
dizin inklusive der KFO. Dazu zählen zum Beispiel das Erstel-
len und Abrechnen der Heil- und Kostenpläne, die Erstellung 
der Abrechnungen nach BEMA, GOZ, GÖA, BEB, BEL und 
EBM, Monats-, Quartals-, ZE-, PA- und KBR-Abrechnungen 
oder die Korrespondenzen mit den Versicherungen und vieles 
mehr. Der stetig steigende administrative Aufwand in den 
medizinischen Einrichtungen führte in den letzten Jahren ver-
stärkt zu einem Umdenken und zu dem Wunsch vieler Zahn-
ärzte, einen Teil oder die komplette Verwaltungsarbeit aus-
zulagern, um sich vorrangig den Patienten widmen zu kön-
nen. Das bemerkt auch das dentisratio-Team, denn immer 
mehr Praxisinhaber, Medizinische Versorgungszentren und 
Kliniken kontaktieren das erfolgreiche Dienstleistungsunter-
nehmen, um ihre teilweise oder komplette zahnärztliche Ab-
rechnung in professionelle Hände zu geben. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dentisratio bie-
ten, nicht zuletzt durch die kontinuierliche Fortbildung, Si-
cherheit in der Abrechnung. Sie erkennen Potenziale und sind 
in der Lage, mittels eines konzentrierten Blicks, die zahnärzt-
lichen Honorare zu optimieren. Im Großen und Ganzen agie-
ren sie per Fernzugriff, sprich einer VPN-Verbindung, zusätz-
lich aber auch vor Ort, zum Beispiel zur Monats- und Quartals-
abrechnung. Die Zuverlässigkeit hat sich herumgesprochen 
und immer mehr Zahnärzte empfehlen die dentisratio an ihre 
Kollegen weiter. Die Zahnärzte erleben eine qualitativ hoch-
wertige Arbeitserleichterung und stellen fest, dass diese Ent-
lastung sehr angenehm ist. Neben dem Kerngeschäft, der 
zahnärztlichen Abrechnung, bietet das Unternehmen drei 
wei tere  Geschäftsfelder:  systemisches  Coaching,  digitale 
Transformation und wirtschaftliche Beratung. 

dentisratio GmbH
Tel.: +49 331 979216-0 · www.dentisratio.de

Ohne geschulte Köpfe 
und versierte Hände nützt 
Zahntechnik keinem
Statement von Alexander Ewert, 
Director Marketing & Education bei CANDULOR.

Kundentreue bestätigt: 
Wir sind auf dem richtigen Kurs!
dentisratio übernimmt Ihre zahnärztliche Abrechnung.

EXPERIENCE HYGIENE

Erhältlich bei Ihrem Dental Depot | www.miscea.com | berlin@miscea.com

DIE ARMATUR FÜR 
IHRE HANDHYGIENE

3-IN-1-SYSTEM

Wasser Seife Desinfektion
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